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1 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 

Katastrophenschutz (BHKG) 

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich 
(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende 

und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten 

1. bei Brandgefahren (Brandschutz), 

2. bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Na-

turereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht 

werden (Hilfeleistung) und 

3. bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz). 

 

(2) Im Sinne von Absatz 1 Nummer 3 ist: 

1. eine Großeinsatzlage, ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit 

zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind 

und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige 

Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisange-

hörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann. Vergleichbare 

Ereignisse in kreisfreien Städten gelten ebenfalls als Großeinsatzlage; 

2. eine Katastrophe ein Schadensereignis, welches das Leben, die Ge-

sundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, 

Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so 

ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass 

der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur 

wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und 

Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer ein-

heitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde 

zusammenwirken. 

 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit vorbeugende und abwehrende Maßnah-

men nach Absatz 1 aufgrund anderer Rechtsvorschriften gewährleistet sind. 

Bis zum Eingreifen der danach zuständigen Stelle treffen die in § 2 Absatz 1 

genannten Aufgabenträger unter Beachtung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 im 

Wege des ersten Zugriffs bei bestehender oder unmittelbar bevorstehender 

konkreter Gefährdung von Leben, Tieren, Gesundheit, natürlichen Lebens-

grundlagen oder Sachen die erforderlichen Maßnahmen. 

 

(4) Der Brandschutz, die Hilfeleistung und der Katastrophenschutz bauen auf 

der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung auf und ergänzen diese um die im 

öffentlichen Interesse gebotenen Maßnahmen. 

  

Schutz der  
Bevölkerung 

Großeinsatzlage 

Katastrophe 

Selbsthilfefähigkeit 
der Bevölkerung 
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§ 2 Aufgabenträger 
(1) Aufgabenträger sind 

1. die Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleistung, 

2. die Kreise für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtli-

cher Bedarf besteht, 

3. die Kreise und die kreisfreien Städte für den Katastrophenschutz und 

4. das Land für die zentralen Aufgaben des Brandschutzes, der Hilfeleis-

tung und des Katastrophenschutzes. 

 

(2) Die Gemeinden und Kreise nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz als 

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. 

 

(3) Gemeinden und Kreise können zur Wahrnehmung einzelner Aufgaben 

nach diesem Gesetz öffentlich-rechtliche Vereinbarungen gemäß den Rege-

lungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils 

geltenden Fassung abschließen. Dabei sind die Belange der ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen besonders zu berücksichtigen. 

§ 3 Aufgaben der Gemeinden  
(1) Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den 

örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als ge-

meindliche Einrichtungen. Sie sind im Katastrophenschutz und bei der Umset-

zung der von dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben 

zur landesweiten Hilfe unter Federführung des Kreises zur Mitwirkung ver-

pflichtet und gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung ver-

antwortlich. 

 

(2) Die Gemeinden treffen Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stel-

len eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung 

sicher. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme 

der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer 

erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserver-

sorgung und -rückhaltung erforderlich ist, hat hierfür die Eigentümerin oder der 

Eigentümer, die Besitzerin oder der Besitzer oder ein sonstiger Nutzungsbe-

rechtigter Sorge zu tragen. 

 

(3) Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbe-

darfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, 

umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. 

 

(4) Die Gemeinden sorgen nach Maßgabe des § 32 für die Aus- und Fortbil-

dung der Angehörigen ihrer Feuerwehr. 

 

(5) Die Gemeinden sollen ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, 

den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden (Brand-

Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach 
Weisung 

Feuerwehren als 
gemeindliche Ein-
richtungen 
 
 
 
Warnung der Be-
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schutzerziehung und Brandschutzaufklärung) und über Möglichkeiten der 

Selbsthilfe aufklären. 

 

(6) Die Bezirksregierung kann den Gemeinden nach Beteiligung der Kreise 

zusätzliche Einsatzbereiche für ihre Feuerwehr auf Bundesautobahnen, auto-

bahnähnlichen Straßen sowie Wasserstraßen und Eisenbahnstrecken zuwei-

sen. Berührt ein Einsatzbereich mehrere Regierungsbezirke, so entscheidet 

das für Inneres zuständige Ministerium. 

 

(7) Für die kreisfreien Städte gilt § 4 Absatz 2 bis 6 entsprechend. 

§ 4 Aufgaben der Kreise 
(1) Die Kreise unterhalten Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz 

und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht. Sie beraten und 

unterstützen die kreisangehörigen Gemeinden in der Wahrnehmung der ihnen 

obliegenden Aufgaben, soweit dafür ein Bedarf besteht. Nach Maßgabe des 

§ 32 sorgen sie für die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehran-

gehörigen ihrer kreisangehörigen Gemeinden. Gemeinsam mit ihren kreisan-

gehörigen Gemeinden sind sie für die Warnung der Bevölkerung verantwort-

lich. 

 

(2) Die Kreise treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Be-

kämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen. Sie leiten und koordinie-

ren den Einsatz zur Gefahrenabwehr. Hierfür halten sie Einheiten sowie Ein-

richtungen vor.  

 

(3) Die Kreise haben Pläne für Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastro-

phenschutzpläne) sowie Sonderschutzpläne für besonders gefährliche Objek-

te (§ 29 Absatz 1), Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten (§ 30) und berg-

bauliche Abfallentsorgungseinrichtungen (§ 31) aufzustellen. Diese sind, so-

weit nicht anders geregelt, spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die 

kreisangehörigen Gemeinden sind zu beteiligen. 

 

(4) Die Kreise unterhalten nach Maßgabe des § 28 eine einheitliche Leitstelle 

für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Ret-

tungsdienst sowie nach Maßgabe des § 38 eine Auskunftsstelle. 

 

(5) Die Kreise unterrichten sich gegenseitig, soweit eine Gefährdung benach-

barter Gebietskörperschaften nicht sicher auszuschließen ist sowie in den 

Fällen, in denen im eigenen Zuständigkeitsbereich die Warnung und Informa-

tion der Bevölkerung durchgeführt wurde. 

 

(6) Die Kreise legen fest, wann die Mittel zur Bewältigung von Großeinsatzla-

gen und Katastrophen auch zu Zwecken eingesetzt werden, die keine Ereig-

nisse nach § 1 Absatz 2 sind. 

zusätzliche Ein-
satzbereiche 
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§ 5 Aufgaben des Landes 
(1) Das Land fördert den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-

phenschutz durch Zuwendungen an die Gemeinden und Kreise, durch Be-

schaffungen und eigene organisatorische und konzeptionelle Maßnahmen 

insbesondere für landesweit koordinierte Hilfe. Die Bezirksregierungen stellen 

für die landesweit koordinierte Hilfe in Absprache mit den Aufgabenträgern 

Alarm- und Einsatzpläne auf, die spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben 

und ereignisbezogen anzupassen sind. 

 

(2) Das Land hält beim für Inneres zuständigen Ministerium einen Krisenstab 

der Landesregierung und bei den Bezirksregierungen Krisenstäbe vor, die bei 

Bedarf zu aktivieren sind. 

 

(3) Das Land unterhält eine zentrale Aus- und Fortbildungsstätte mit Kompe-

tenzzentren zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Brandschutzes, der 

Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. 

 

(4) Das Land unterstützt die Sicherheitsforschung und -normung im Anwen-

dungsbereich dieses Gesetzes. 

 

(5) Das Land trifft die erforderlichen zentralen Maßnahmen. Es kann den Ein-

satz der Feuerwehren und der weiteren Einheiten des Katastrophenschutzes 

sowie Übungen anordnen. 

§ 12 Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Bezirks-

brandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister 
(1) Die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister unterstützt die Land-

rätin oder den Landrat bei der Aufsicht über die öffentlichen Feuerwehren und 

bei der Durchführung der dem Kreis übertragenen Aufgaben. Bei Freiwilligen 

Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren kann die Kreisbrandmeisterin oder der 

Kreisbrandmeister die Leitung des Einsatzes übernehmen. 

 

(2) Der Kreistag bestellt auf Vorschlag der Landrätin oder des Landrats, die 

oder der zuvor die Leiterinnen und Leiter der Feuerwehren und Berufsfeuer-

wehren im Kreis sowie die Bezirksbrandmeisterin oder den Bezirksbrandmeis-

ter angehört hat, eine Kreisbrandmeisterin oder einen Kreisbrandmeister und 

bis zu zwei ehrenamtliche Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Der Kreistag 

entscheidet zugleich, ob die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister 

die Tätigkeit im Ehren- oder im Hauptamt wahrnimmt. Die Kreisbrandmeiste-

rin, der Kreisbrandmeister und die Vertreterinnen und Vertreter werden durch 

die Landrätin oder den Landrat ernannt. Kreisbrandmeisterinnen und Kreis-

brandmeister dürfen nicht gleichzeitig der Leitung der Feuerwehr einer kreis-

angehörigen Gemeinde angehören. 

 

(3) Die ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin oder der ehrenamtliche Kreis-

brandmeister ist ebenso wie ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellver-

Förderung des 
Landes NRW 

Krisenstäbe auf 
Landesebene 

Institut der Feuer-
wehr NRW 

KBM kann Leitung 
des Einsatzes 
übernehmen 
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treter in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Ihre Dienstzeit endet 

mit Erreichen der Höchstaltersgrenze für die Mitwirkung im aktiven Feuer-

wehrdienst. Sie müssen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet sein und 

haben dieses, sofern eine Vertretung nicht möglich ist, so lange fortzuführen, 

bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. Sie können von ihrem 

Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zurücktreten. Die für Bedienstete des 

Kreises geltenden Bestimmungen des § 49 Kreisordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 

NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 

2013 (GV. NRW. S. 194), in Kraft getreten am 26. Mai 2014, finden Anwen-

dung.  

 

(4) Die hauptamtliche Kreisbrandmeisterin oder der hauptamtliche Kreis-

brandmeister muss mindestens über eine der Befähigung für den gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dienst vergleichbare feuerwehrtechnische Qualifikation 

sowie über die Qualifikation zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr verfü-

gen. Ausnahmsweise genügt es, wenn sichergestellt ist, dass die betreffende 

Person die Qualifikation in angemessener Frist erwerben wird. 

 

(5) Die Bezirksregierung ernennt nach Anhörung der Kreisbrandmeisterinnen 

und Kreisbrandmeister im Bezirk eine Bezirksbrandmeisterin oder einen Be-

zirksbrandmeister und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Sie sind 

in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Die Bezirksbrandmeisterin 

oder der Bezirksbrandmeister sowie die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 

unterstützen die Bezirksregierung bei der Aufsicht über die Freiwilligen Feu-

erwehren und über die Pflichtfeuerwehren in Gemeinden ohne Berufsfeuer-

wehr. 

 

(6) Die Amtszeit der Bezirksbrandmeisterin oder des Bezirksbrandmeisters 

und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters beträgt sechs Jahre. Sie müs-

sen für ihr Amt persönlich und fachlich geeignet sein und haben dies, sofern 

eine Vertretung nicht möglich ist, so lange fortzuführen, bis eine Nachfolgerin 

oder ein Nachfolger bestellt ist. Sie können von ihrem Amt aus persönlichen 

Gründen vorzeitig zurücktreten oder aus wichtigem Grund vor Ablauf ihrer 

Amtszeit abberufen werden. 

 

(7) Bezirksbrandmeisterin, Bezirksbrandmeister, ehrenamtliche Kreisbrand-

meisterin, ehrenamtlicher Kreisbrandmeister sowie ihre Stellvertreterinnen und 

Stellvertreter erhalten eine Reisekostenpauschale und eine Aufwandsent-

schädigung. Werden die vorgenannten Funktionen hauptamtlich wahrgenom-

men, kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Die Höhe der Beträ-

ge ist für Kreisbrandmeisterinnen, Kreisbrandmeister sowie ihre Stellvertrete-

rinnen und Stellvertreter von den Kreisen und für Bezirksbrandmeisterinnen 

und Bezirksbrandmeister, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter von dem 

für Inneres zuständigen Ministerium festzusetzen. Für die in ihrem Amt wahr-

zunehmenden Aufgaben gelten § 20 Absatz 2, § 21, § 22 Absatz 1 Satz 2 und 

3 sowie Absatz 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 

hauptamtliche 
Kreisbrandmeister 
möglich 
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Gemeinde bei der ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterin und dem ehrenamtli-

chen Kreisbrandmeister sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern der 

Kreis und bei der Bezirksbrandmeisterin und dem Bezirksbrandmeister und 

der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter das Land tritt. Der Regelstunden-

satz (§ 21 Absatz 3 Satz 6) und der Höchstbetrag (§ 21 Absatz 3 Satz 8) für 

Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister und ihre Stellvertreterin-

nen und Stellvertreter, soweit sie beruflich selbstständig sind, werden von dem 

für Inneres zuständigen Ministerium festgesetzt. Die örtliche Bestimmung der 

Höhe der Aufwandsentschädigung für kommunale Funktionsträger erfolgt in 

Orientierung an den Bestimmungen der Entschädigungsverordnung vom 5. 

Mai 2014 (GV. NRW. S. 276) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 15 Betriebsfeuerwehren 
(1) Von Betrieben oder Einrichtungen zum Schutz der eigenen Anlagen vor 

Brandgefahren und zur Hilfeleistung im Betrieb vorgehaltene Brandschutzkräf-

te können auf Antrag von der Gemeinde als Betriebsfeuerwehr anerkannt 

werden. Vor der Anerkennung ist die zuständige Brandschutzdienststelle zu 

hören. Die Betriebsfeuerwehr muss in der Lage sein, die vom Betrieb oder der 

Einrichtung ausgehenden Gefahren eines Brandes, einer Explosion oder ei-

nes Schadensereignisses, das eine große Anzahl von Personen gefährdet, 

wirksam zu bekämpfen. Aufbau, Ausstattung und die Ausbildung der Angehö-

rigen einer Betriebsfeuerwehr müssen den Anforderungen an öffentliche Feu-

erwehren entsprechen. Betriebsfeuerwehren müssen aus Betriebsangehöri-

gen bestehen, die neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation insbeson-

dere Kenntnisse über die Örtlichkeit, die Produktions- und Betriebsabläufe, die 

betrieblichen Gefahren- und Schutzmaßnahmen und die besonderen Ein-

satzmittel verfügen. Die Gemeinde kann die Leistungsfähigkeit der Betriebs-

feuerwehr überprüfen. 

 

(2) Die Zuständigkeit für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung 

verbleibt bei der Gemeinde. Im Ereignisfall untersteht die Betriebsfeuerwehr 

der Einsatzleitung nach § 33. 

§ 16 Werkfeuerwehren 
(1) Werkfeuerwehren sind staatlich angeordnete oder anerkannte Feuerweh-

ren. Die Bezirksregierung verpflichtet nach Anhörung der Gemeinde Betriebe 

oder Einrichtungen, bei denen die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion 

besonders groß ist oder bei denen in einem Schadensfall eine große Anzahl 

von Personen gefährdet wird, eine Werkfeuerwehr aufzustellen und zu unter-

halten. Auf Antrag eines Betriebes oder einer Einrichtung kann die Bezirksre-

gierung eine Betriebsfeuerwehr oder die zum Schutz der eigenen Anlagen vor 

Brandgefahren und zur Hilfeleistung im Betrieb oder der Einrichtung vorgehal-

tenen Brandschutzkräfte als Werkfeuerwehr anerkennen. Die Werkfeuerwehr 

besteht in der Regel aus hauptamtlichen Kräften. Die Bezirksregierung hat in 

Zeitabständen von längstens fünf Jahren den Leistungsstand der Werkfeuer-

wehren zu überprüfen. 

Anerkennung 
durch Gemeinde 

Nach § 33 BHKG 
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(2) Die Leistungsfähigkeit der Werkfeuerwehr muss sich an den von dem Be-

trieb oder der Einrichtung ausgehenden Gefahren orientieren. Sie muss in 

Aufbau, Ausstattung und Ausbildung den an öffentliche Feuerwehren gestell-

ten Anforderungen entsprechen. Die Angehörigen der Werkfeuerwehr müssen 

dem Betrieb oder der Einrichtung angehören, für welche die Werkfeuerwehr 

eingerichtet worden ist. Sie müssen neben der erforderlichen fachlichen Quali-

fikation insbesondere über Kenntnisse der Örtlichkeit, der Produktions- und 

Betriebsabläufe, der betrieblichen Gefahren sowie Schutzmaßnahmen und 

der besonderen Einsatzmittel verfügen. 

 

(3) Benachbarte Betriebe oder Einrichtungen können eine gemeinsame Werk-

feuerwehr bilden, welche die Aufgaben für die beteiligten Betriebe oder die 

Einrichtungen gemeinsam wahrnimmt. Gehören hierzu auch Betriebe oder 

Einrichtungen, die bisher über keine eigene Werkfeuerwehr verfügen, ist eine 

Anerkennung der gemeinsamen Werkfeuerwehr durch die Bezirksregierung 

erforderlich. Vor der Anerkennung ist die zuständige Brandschutzdienststelle 

zu hören. Der Werkfeuerwehr obliegt die Verpflichtung, die Gefahrenabwehr 

im Ereignisfall für den Standort nach einheitlichen Grundsätzen zu organisie-

ren und umzusetzen. Abweichend von Absatz 2 Satz 3 können die Betriebe 

oder Einrichtungen den Standortbetreiber mit der Durchführung der Aufgaben 

der gemeinsamen Werkfeuerwehr betrauen. Absatz 2 Satz 4 gilt entspre-

chend. 

 

(4) Liegt das Betriebsgelände eines Betriebes oder einer Einrichtung mit einer 

Werkfeuerwehr oder mehrerer benachbarter Betriebe oder Einrichtungen mit 

einer gemeinsamen Werkfeuerwehr auf dem Gebiet mehrerer Gemeinden, 

Kreise oder Regierungsbezirke, kann die nächsthöhere gemeinsame Auf-

sichtsbehörde eine einheitliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung der den 

Aufgabenträgern nach § 2 Absatz 1 obliegenden Aufgaben festlegen. 

 

(5) Wird in einem Betrieb oder einer Einrichtung eine Werkfeuerwehr aus dem 

Grund angeordnet oder anerkannt, dass bei einem Schadensfall eine große 

Anzahl von Personen gefährdet wird, die zudem über eine beschränkte Mög-

lichkeit der Eigenrettung verfügt, kann der Betrieb oder die Einrichtung mit 

dem Träger des Brandschutzes vereinbaren, dass dieser die Aufgaben der 

Werkfeuerwehr übernimmt. Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung 

durch die Bezirksregierung. 

 

(6) In Betrieben oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehren obliegen den Werk-

feuerwehren die Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleis-

tung. Öffentliche Feuerwehren werden in der Regel nur eingesetzt, wenn sie 

angefordert werden. Zwischen dem Träger des Brandschutzes und der Werk-

feuerwehr sind schriftliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit für den 

Einsatzfall zu treffen. Auf Antrag des Betriebes oder der Einrichtung kann die 

Bezirksregierung nach Anhörung der Gemeinde die Werkfeuerwehr zur 

Durchführung der Brandverhütungsschau mit hierzu geeigneten Kräften er-

Werkfeuerwehr 
muss in Aufbau, 
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Ausbildung den an 
öffentliche Feuer-
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mächtigen. Der Gemeinde ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Sie ist 

über das Ergebnis der Brandverhütungsschau und die zur Mängelbeseitigung 

veranlassten Maßnahmen zu unterrichten. Den Werkfeuerwehren obliegen in 

den Betrieben oder Einrichtungen auch die Gestellung von Brandsicherheits-

wachen, die Brandschutzerziehung sowie die Brandschutzaufklärung und die 

Selbsthilfe. 

§ 18 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen 
(1) Private Hilfsorganisationen helfen bei Unglücksfällen und öffentlichen Not-

ständen, Großeinsatzlagen und Katastrophen, wenn sie ihre Bereitschaft zur 

Mitwirkung der obersten Aufsichtsbehörde gegenüber erklärt haben und diese 

die allgemeine Eignung zur Mitwirkung und einen Bedarf für die Mitwirkung 

festgestellt hat (anerkannte Hilfsorganisationen). Kreisfreie Städte und Kreise 

entscheiden über die Eignung zur Mitwirkung von Einheiten im Einzelfall. Über 

eine Eignungsfeststellung unterrichten sie ihre Aufsichtsbehörde. Die mitwir-

kenden Einheiten können über die Leitstelle von der Gemeinde, im Fall des § 

4 Absatz 2 Satz 2 vom Kreis angefordert werden. Sie sind durch die Leitstelle 

zu alarmieren. 

 

(2) Für die in § 26 Absatz 1 Satz 2 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfege-

setzes vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2350) geändert worden ist, genannten 

Organisationen bedarf es einer Erklärung zur Mitwirkung und einer allgemei-

nen Eignungsfeststellung nicht. 

 

(3) Anerkannte Hilfsorganisationen unterstützen entsprechend ihrer Satzung 

die Gemeinden bei der Aufklärung und Beratung der Bürger über die Möglich-

keiten zur Selbsthilfe. 

 

(4) Die Mitwirkung umfasst unbeschadet von Leistungen Dritter die Pflicht, 

einsatzbereite Einheiten aufzustellen und zu unterhalten sowie an Übungen, 

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Die kreisfreien Städte 

und Kreise überwachen dies. 

 

(5) Bei Einsätzen, Übungen sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die 

von den Aufgabenträgern nach § 2 Absatz 1 angeordnet worden sind, handeln 

die anerkannten Hilfsorganisationen als Verwaltungshelfer der anordnenden 

Behörde. 

 

(6) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richten sich die Rechts-

verhältnisse der Helferinnen und Helfer anerkannter Hilfsorganisationen nach 

den Vorschriften der Organisation, der sie angehören. 
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§ 23 Einsatz im Rettungsdienst 
Die Feuerwehren wirken nach Maßgabe des Rettungsgesetzes NRW vom 24. 

November 1992 (GV. NRW. S. 458) in der jeweils geltenden Fassung im Ret-

tungsdienst mit. 

§ 28 Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung 

den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst 
(1) Die ständig besetzte Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung und 

den Katastrophenschutz ist mit der Leitstelle für den Rettungsdienst zusam-

menzufassen. Die Leitstelle muss auch Großeinsatzlagen und Katastrophen 

bewältigen können. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, durch die ihre 

Aufgabenerfüllung auch bei Ausfall sichergestellt wird. 

 

(2) Der Leitstelle sind alle Einsätze der Feuerwehr, der im Katastrophenschutz 

mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen und der Regieeinheiten zu 

melden. Schriftliche Vereinbarungen zwischen dem Träger der Leitstelle und 

Werkfeuerwehren über den Umfang der Meldepflicht sind möglich. Im Be-

darfsfall können über die Leitstelle Einsätze gelenkt werden. Bei Großeinsatz-

lagen und Katastrophen unterstützt die Leitstelle die Einsatzleitung und den 

Krisenstab. 

 

(3) Das in der Leitstelle eingesetzte Personal muss über eine feuerwehrtech-

nische Führungsausbildung sowie eine ergänzende Ausbildung für Leitstel-

lendisponentinnen und Leitstellendisponenten verfügen. Das Personal ist zu 

Beamten zu ernennen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungs-

gesetz NRW bleibt hiervon unberührt. 

 

(4) Die Gemeinden veranlassen die Einrichtung des Notrufs 112 und gewähr-

leisten die Alarmierung der Einsatzkräfte. Der Notruf 112 ist auf die einheitli-

che Leitstelle aufzuschalten. Die Aufschaltung des Notrufs 112 auf ständig 

besetzte Feuerwachen von Mittleren kreisangehörigen Städten und Großen 

kreisangehörigen Städten ist zulässig, wenn diese die Aufgaben einer Ret-

tungswache wahrnehmen. In diesem Fall muss durch Koppelung der ständig 

besetzten Feuerwache an das jeweilige System der Leitstelle die zeitgleiche 

Kenntnis der Leitstelle über die eingehenden Notrufe, deren Abfrage und die 

örtliche wie qualitative Verfügbarkeit der Einsatzmittel und des Einsatzperso-

nals gewährleistet sein. 

 

(5) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe 

sind zum Zwecke der Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung 

und zum Beschwerdemanagement automatisch aufzuzeichnen. Gleiches gilt 

für Anrufe auf Anschlüssen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr 

und für den Funkverkehr. Auf weiteren Anschlüssen eingehende Anrufe dür-
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fen nur nach vorheriger Einwilligung aufgezeichnet werden. Die Sätze 1 bis 3 

gelten auch für Betriebe oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehren. 

§ 33 Einsatzleitung 
Die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Abwehr-

maßnahmen werden von der durch die Gemeinde bestellten Einsatzleiterin 

oder dem durch die Gemeinde bestellten Einsatzleiter geleitet. Bis zur Über-

nahme der Einsatzleitung durch die bestellte Einsatzleiterin oder den bestell-

ten Einsatzleiter, leitet die oder der zuerst am Einsatzort eintreffende oder 

bisher dort tätige Einheitsführerin oder Einheitsführer den Einsatz. Bei Groß-

einsatzlagen oder Katastrophen ist § 37 zu beachten. 

§ 34 Befugnisse der Einsatzleitung 
(1) Die Einsatzleitung ist befugt, den Einsatz der Feuerwehren sowie der Ein-

heiten des Katastrophenschutzes zu regeln, erforderliche Einsatzmaßnahmen 

zu treffen und zusätzliche Einsatzmittel und Einsatzkräfte über die Leitstelle 

anzufordern. Gemeinsame Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und des 

Katastrophenschutzes sind so zu organisieren, dass ein abgestimmtes Han-

deln unter einheitlicher Leitung gewährleistet ist. 

 

(2) Die Einsatzleitung veranlasst nach pflichtgemäßem Ermessen die zur Er-

füllung der Aufgaben nach diesem Gesetz an der Einsatzstelle notwendigen 

Maßnahmen, soweit die Polizei oder andere Stellen nicht in der Lage sind, in 

eigener Zuständigkeit entsprechende Maßnahmen zu treffen. Sie hat insoweit 

die Befugnisse nach dem Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-

behörden vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der jeweils geltenden Fas-

sung. Soweit dies zur Abwehr von Gefahren nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist, 

kann die Einsatzleitung insbesondere das Betreten des Einsatzgebietes oder 

einzelner Einsatzbereiche verbieten, Personen von dort verweisen, das Ein-

satzgebiet oder einzelne Einsatzbereiche sperren und räumen lassen.  

 

(3) Die Polizei nimmt eigene Aufgaben nach § 1 des Polizeigesetzes des Lan-

des Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 

2003 (GV. NRW. S. 441) in der jeweils geltenden Fassung wahr. Die Polizei 

leistet den für die Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz zuständigen Behör-

den Vollzugshilfe gemäß den §§ 47 bis 49 des Polizeigesetzes und Amtshilfe 

gemäß den §§ 4 bis 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), in der jeweils 

geltenden Fassung. 

  

(4) Maßnahmen der Einsatzleitung, der Polizei oder anderer zuständiger Stel-

len sollen im gegenseitigen Einvernehmen angeordnet oder aufgehoben wer-

den. 
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(5) Kann die Einsatzleitung die notwendigen Maßnahmen nicht selber veran-

lassen, stehen die Befugnisse nach Absatz 2 den von ihr hiermit beauftragten 

Personen zu.  

§ 35 Grundsätze für das Krisenmanagement 
(1) Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen leiten und koordinieren die kreis-

freien Städte und Kreise die Abwehrmaßnahmen. Sie richten Krisenstäbe und 

Einsatzleitungen ein. 

 

(2) Krisenstab und Einsatzleitung arbeiten sich unter der Führung der Ober-

bürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, der Landrätin oder des Land-

rats in getrennten Stäben gegenseitig zu. 

  

(3) Sobald ein Kreis die Leitung und Koordinierung übernimmt, teilt er dies den 

kreisangehörigen Gemeinden mit und veranlasst unverzüglich alle weiteren 

Maßnahmen. Die Beendigung der Leitung und Koordinierung ist ebenfalls 

mitzuteilen. 

 

(4) Die Mitglieder des Krisenstabs und der Einsatzleitung sind laufend aus- 

und fortzubilden. Übungen sind regelmäßig durchzuführen. 

 

(5) Kreise und kreisangehörige Gemeinden stimmen ihre Gefahrenabwehr-

maßnahmen ab. Dazu können die kreisangehörigen Gemeinden Stäbe für 

außergewöhnliche Ereignisse (SAE) bilden.  

§ 36 Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Katastrophen 
(1) Der Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien Stadt koordiniert und trifft 

alle im Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehenden und zur Gefah-

renabwehr erforderlichen administrativ-organisatorischen Maßnahmen. Er 

stellt insbesondere ein geordnetes Melde- und Berichtswesen sicher. 

  

(2) Der Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien Stadt kann allen für den 

Einsatzbereich zuständigen unteren Landesbehörden Weisungen erteilen. 

  

(3) Das Weisungsrecht übergeordneter Fachbehörden bleibt unberührt.  

§ 37 Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen 
(1) Die Einsatzleitung veranlasst alle operativ-taktischen Maßnahmen zur Ab-

wehr der Gefahren und zur Begrenzung der Schäden durch Führung und Lei-

tung der Einsatzkräfte und Einheiten. 

 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte bestellen vorbereitend Einsatzleiterinnen 

oder Einsatzleiter sowie Vertreterinnen und Vertreter. Diese leiten im Rahmen 

ihres Auftrages und der ihnen erteilten Weisungen alle Einsatzmaßnahmen 

und können allen eingesetzten Kräften Weisungen erteilen. Das Gleiche gilt 

für die Hilfe leistenden Kräfte des Bundes oder anderer Länder für die Dauer 

Kreise und kreis-
freie Städte richten 
Krisenstäbe und 
EL ein 

Führung durch 
Oberbürgermeister 
bzw. Landrat 

Stäbe für außer-
gewöhnliche Er-
eignisse (SAE) 

Krisenstab trifft 
alle administrativ-
organisatorischen 
Maßnahmen 

EL veranlasst alle 
operativ-taktischen 
Maßnahmen 

Kreise und kreis-
freien Städte be-
stellen vorberei-
tend Einsatzleiter 



IdF NRW © 2017 Lernunterlage »Rechtsgrundlagen für Verbandsführer« 22.06.2017 

LU B3-100 Seite 16 / 39 

der Hilfeleistung. Bis zur Übernahme der Einsatzleitung durch die bestellte 

Einsatzleiterin oder den bestellten Einsatzleiter werden ihre oder seine Aufga-

ben von der oder dem zuerst am Einsatzort eintreffenden oder dort bisher täti-

gen Einheitsführerin oder Einheitsführer wahrgenommen.  

§ 38 Auskunftstelle 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte aktivieren bei Bedarf Auskunftsstellen, 

deren Aufgaben auch einer anerkannten Hilfsorganisation übertragen werden 

können. 

 

(2) Das Land stellt eine zentrale Auskunftsstelle bereit. Diese unterstützt bei 

Bedarf auf Anforderung die aktivierte Auskunftsstelle des Kreises oder der 

kreisfreien Stadt. 

 

(3) In Auskunftsstellen dürfen personenbezogene Daten zum Zwecke der 

Vermisstensuche und der Familienzusammenführung verarbeitet werden. Sie 

dürfen Angehörigen oder sonstigen Personen übermittelt werden, bei denen 

aufgrund ihrer Angaben offensichtlich ist, dass die Datenübermittlung im Inte-

resse der betroffenen Person liegt und sie in Kenntnis der Sachlage ihre Ein-

willigung hierzu erteilen würde. 

§ 39 Gegenseitige und landesweite Hilfe 
(1) Gemeinden und Kreise sind einander zur Hilfeleistung verpflichtet, wenn 

nicht die Wahrnehmung dringender eigener Aufgaben vorrangig ist. Hilfe leis-

ten zudem 

1. die Landesbehörden und Einrichtungen des Landes, 

2. die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 

3. die anerkannten Hilfsorganisationen. 

 

(2) Die Hilfe ist nur auf Anforderung zu leisten. Die Anforderung erfolgt über 

die einheitliche Leitstelle. Landesweit koordinierte Hilfeleistungen sind über 

die obere Aufsichtsbehörde (§ 53 Absatz 2) anzufordern. Die Anforderung der 

landesweit koordinierten Hilfeleistungen erfolgt auf der Grundlage der von 

dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landes-

weiten Hilfe. Die Hilfeleistung unmittelbar angrenzender Gemeinden und Krei-

se sowie innerhalb der Kreise wird direkt angefordert. 

 

(3) Für die Hilfeleistung der Behörden und Einrichtungen des Bundes und der 

übrigen Länder gelten die Grundsätze der Amtshilfe (Artikel 35 des Grundge-

setzes). Besondere Regelungen bleiben unberührt. Die Mitwirkung der Bun-

desanstalt Technisches Hilfswerk erfolgt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung 

nach dem THW-Gesetz vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118) in der jeweils 

geltenden Fassung. 
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(4) Mit Ausnahme der Kosten für besondere Sachaufwendungen haben die 

Feuerwehren unmittelbar angrenzender Gemeinden bei Schadenfeuer unent-

geltlich Hilfe zu leisten. 

 

(5) Die Betriebsfeuerwehren und die Werkfeuerwehren sind zur Hilfe außer-

halb des Betriebes oder der Einrichtung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn die 

besondere Eigenart des Betriebes die ständige Anwesenheit der angeforder-

ten Einheiten der Werkfeuerwehr erfordert. 

§ 40 Auswärtige Hilfe 
(1) Außerhalb des Landes sollen Gemeinden und Kreise, einschließlich der in 

ihrem Auftrag tätigen anerkannten Hilfsorganisationen, auf Anforderung Hilfe 

leisten, soweit dadurch nicht dringende eigene Aufgaben wesentlich beein-

trächtigt werden. 

 

(2) Einsätze außerhalb des Landes bedürfen der unverzüglichen Anzeige bei 

der obersten Aufsichtsbehörde, sofern der Einsatz nicht in Erfüllung einer 

Vereinbarung zur Hilfeleistung unmittelbar angrenzender Gemeinden anderer 

Länder durchgeführt wird. 

 

(3) Einsätze im Ausland bedürfen der vorherigen Zustimmung der obersten 

Aufsichtsbehörde, sofern der Einsatz nicht in Erfüllung einer Vereinbarung zur 

Hilfeleistung im benachbarten Ausland oder der Hilfe unmittelbar angrenzen-

der Gemeinden anderer Länder durchzuführen ist. Die unmittelbare Aufsichts-

behörde kann dem Einsatz im benachbarten Grenzgebiet vorläufig zustim-

men, wenn die sofortige Hilfeleistung angefordert wurde und geboten er-

scheint. Bei Einsätzen im Ausland bestimmt die dem Einsatz zustimmende 

Behörde, welcher deutschen Stelle die eingesetzten Kräfte unterstehen. 

 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde kann Einsätze außerhalb des Landes an-

ordnen. Sofern das Land für einen Einsatz die zentrale Koordinierung über-

nommen hat, dürfen Hilfeleistungen nur nach Anordnung oder Zustimmung 

durch das Land erfolgen. 

§ 50 Kostenträger 
(1) Die Gemeinden und Kreise haben die Kosten für die ihnen nach diesem 

Gesetz obliegenden oder übernommenen Aufgaben zu tragen. 

 

(2) Mit Ausnahme der von den Kreisen zu übernehmenden Kosten für die Lei-

tung und Koordinierung von Einsätzen gemäß § 4 Absatz 2 und der Kosten für 

die Hilfeleistung bei Schadenfeuer durch Feuerwehren unmittelbar angren-

zender Gemeinden im Rahmen des § 39 Absatz 4 tragen die Gemeinden die 

Kosten der in ihrem Gebiet und den nach § 3 Absatz 6 zugewiesenen zusätz-

lichen Einsatzbereichen durchgeführten Abwehrmaßnahmen. 
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(3) Kreisangehörige Gemeinden haben dem Kreis geleistete Ausgaben für 

Übungen sowie für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die durch die Ge-

meinde angeordnet wurden zu ersetzen. 

  

(4) Das Land trägt die Kosten für die von ihm nach § 5 Absatz 1, Absatz 2 und 

Absatz 4 wahrzunehmenden Aufgaben, für die von ihm nach § 5 Absatz 5 

getroffenen Maßnahmen und Anordnungen und für die von ihm nach § 40 

Absatz 4 angeordnete auswärtige Hilfe. Für die Kostentragung nach § 40 Ab-

satz 4 gelten die Kostenregelungen der Amtshilfe. Das Land übernimmt die 

Kosten seiner Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die in Krisenstäben 

und Einsatzleitungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen mitwirkenden 

Personen (§ 32 Absatz 3 Satz 2). 

 

(5) Das Land trägt die Kosten für die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte mit 

Kompetenzzentren zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Brandschut-

zes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. Zu den Kosten gehören 

die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung der Veranstaltungsteilneh-

merinnen und Veranstaltungsteilnehmer. Die von den Gemeinden aufgrund 

der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren an 

Aus- und Fortbildungen zu ersetzenden Arbeitsentgelte und Verdienstausfälle 

(§ 21 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3) und Kinderbetreuungskosten (§ 22 

Absatz 1 Satz 2 und 3) werden ihnen vom Land erstattet. Entsprechende 

Ausgaben werden den Kreisen bei Teilnahme von ehrenamtlichen Kreis-

brandmeisterinnen und Kreisbrandmeistern, ihren Stellvertreterinnen und 

Stellvertretern an Lehrgängen (§ 12 Absatz 7) vom Land ersetzt. Für alle eh-

renamtlichen Angehörigen der Feuerwehren sowie die ehrenamtlichen Kreis-

brandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, Stellvertreterinnen und Stellvertre-

ter erstattet das Land den Gemeinden und Kreisen die notwendigen Fahrgel-

der. 

 

(6) Das Land leistet Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes der Ge-

meinden und Kreise. Ausgenommen sind die Ausbildung und Fortbildung auf 

Gemeinde- und Kreisebene sowie der vorbeugende Brandschutz. 

  

(7) Die Kosten der Betriebsfeuerwehren und der Werkfeuerwehren tragen die 

Betriebe oder Einrichtungen. In Fällen einer Hilfeleistung gemäß § 39 Absatz 

5 können die Betriebe oder Einrichtungen Kostenersatz verlangen. Gleiches 

gilt für die von Gemeinden oder Kreisen angeordnete Mitwirkung an Übungen, 

es sei denn, diese erfolgt im Rahmen der Erfüllung einer gesetzlichen Ver-

pflichtung zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit. 

 

(8) Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist nur für den Brandschutz 

und die übrigen Aufgaben dieses Gesetzes zu verwenden. 

 

(9) Für Kosten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen über den Katastrophen-

schutz im Zivilschutz entstehen, gelten die bundesrechtlichen Bestimmungen. 

  

Verwendung der 
Feuerschutzsteuer 
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(10) Ersatzansprüche der Aufgabenträger nach anderen Rechtsvorschriften 

bleiben unberührt. 

§ 51 Kosten der anerkannten Hilfsorganisationen, Zuwendungen 

des Landes 
(1) Die anerkannten Hilfsorganisationen tragen die durch die vorbereitenden 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund dieses Gesetzes entstehenden 

Kosten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

 

(2) Das Land gewährt den anerkannten Hilfsorganisationen nach Maßgabe 

des Haushaltsplans Zuwendungen für die im Interesse des Landes liegenden 

Übungen und Ausbildungsmaßnahmen und für Verwaltungskosten. Es be-

schafft im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Ausstattungsprogramms 

nach Maßgabe des Haushaltsplans Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüs-

tung und stellt sie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen für ge-

mäß § 18 Absatz 4 Satz 1 aufzustellende Einheiten zur Verfügung. Zu den 

Instandhaltungs- und Unterbringungskosten der Ausstattungen für diese Ein-

heiten gewährt das Land den anerkannten Hilfsorganisationen Beihilfen. 

§ 52 Kostenersatz 
(1) Die Einsätze im Rahmen der den Gemeinden und Kreisen nach diesem 

Gesetz obliegenden Aufgaben sind unentgeltlich, sofern nicht in Absatz 2 et-

was anderes bestimmt ist. 

 

Möglichkeiten der Gemeinden für Kostenersatz 

(2) Die Gemeinden können Ersatz der ihnen durch Einsätze entstandenen 

Kosten verlangen 

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Ge-

fahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 

hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Ge-

werbebetriebs für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und 

Sondereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen 

gemäß §§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer 

Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr 

oder der Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 

Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von ei-

nem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von dem 

Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der 

Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Scha-

den bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und 

Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften o-

Land gewährt  
Zuwendungen für 
anerkannten Hilfs-
organisationen 

Einsätze nach 
BHKG sind unent-
geltlich 

Kostenersatz nur 
unter bestimmten 
Voraussetzungen 
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der ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allge-

meinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Men-

schen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser ge-

fährdenden Stoffen entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem 

Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder 

der Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser 

gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es sich 

nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem 

Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage 

außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer nicht be-

stimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 

eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderli-

che Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger 

Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 

Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kos-

tenpflichtige Hinzuziehung Dritter. 

  

(3) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer 

anderen Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbe-

kämpfung, so sind der Gemeinde die Kosten für den Einsatz vom Rechtsträ-

ger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostener-

satz nach Absatz 2 Satz 1 nicht möglich ist. 

 

(4) Der Kostenersatz nach Absatz 2 ist durch Satzung zu regeln; hierbei kön-

nen Pauschalbeträge festgelegt werden. Der Kostenersatz darf höchstens so 

bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insge-

samt ansatzfähigen Kosten gedeckt werden. Zu den Kosten gehören auch die 

anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die anteiligen Abschreibungen 

sowie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten. 

  

(5) Die Gemeinden können für die Durchführung der Brandverhütungsschau 

(§ 26) Gebühren aufgrund einer Satzung erheben. Für die Gestellung von 

Brandsicherheitswachen und für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren, die 

über den in diesem Gesetz genannten Aufgabenbereich hinausgehen, können 

die Gemeinden Entgelte erheben. 

  

(6) Sofern die Eigentümerin oder der Eigentümer, die Besitzerin oder der Be-

sitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte, die oder der besondere Maßnah-

men der Löschwasserversorgung zu treffen hat, nicht in der Lage ist, die er-

forderliche Menge Löschwasser selbst oder aufgrund einer Vereinbarung 

durch einen Dritten vorzuhalten, kann die Trägerin oder der Träger der öffent-
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lichen Wasserversorgung in der Gemeinde sich hierzu gegen besonderes 

Entgelt bereit erklären. 

 

(7) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abge-

sehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte 

wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

§ 53 Aufsichtsbehörden 
(1) Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden ist die Landrätin 

oder der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde. 

 

(2) Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte und die Kreise ist die Bezirks-

regierung. Sie ist gleichzeitig obere Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen 

Gemeinden. 

 

(3) Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Inneres zuständige Ministerium. 

§ 54 Unterrichtungs- und Weisungsrechte  
(1) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Wahrnehmung der 

den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben un-

terrichten. Sie sind berechtigt, jederzeit den Leistungsstand der Einheiten und 

Einrichtungen nach diesem Gesetz zu überprüfen. Die kreisfreien Städte und 

Kreise haben bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen unverzüglich die Auf-

sichtsbehörde über Art und Umfang des Ereignisses sowie die getroffenen 

Maßnahmen zu unterrichten. 

 

(2) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige 

Erfüllung der den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden 

Aufgaben zu sichern. 

 

(3) Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben kann die oberste Aufsichts-

behörde allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung 

der Aufgaben nach diesem Gesetz zu sichern. Hierzu gehören insbesondere 

Regelungen über die Gliederung, Führung, Ausstattung, Ausbildung und Fort-

bildung der öffentlichen Feuerwehren, das Verfahren bei Ersatzleistungen 

nach § 21, § 22 Absatz 1 und § 50 Absatz 5, die Einsatzbereiche nach § 3 

Absatz 6, die Dienstkleidung der Feuerwehrangehörigen, die Tätigkeit der 

Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister nach § 12, die Leitstellen nach 

§ 28, die Notrufabfragestellen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 28 

Absatz 4, die Löschwasserversorgung nach § 3 Absatz 2 sowie die Organisa-

tion der gegenseitigen, der landesweiten und der auswärtigen Hilfe nach §§ 

39 und 40. 

 

(4) Kommt bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen die Gemeinde oder der 

Kreis der Weisung der Aufsichtsbehörde nicht innerhalb einer bestimmten 

Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde die Befugnisse der Gemeinde oder 

Ermessensspiel-
raum bei Kosten 
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staatliche Verwal-
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des Kreises in entsprechender Anwendung des § 123 Absatz 2 der Gemein-

deordnung und des § 57 Absatz 3 der Kreisordnung selbst ausüben oder die 

Ausübung einem anderen übertragen. 

 

(5) Weisungen zur Erledigung einer bestimmten Einsatzaufgabe bei einer 

Großeinsatzlage oder einer Katastrophe führt die Oberbürgermeisterin oder 

der Oberbürgermeister, die Landrätin oder der Landrat als staatliche Verwal-

tungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt. 

 

(6) Werden Gebiete mehrerer kreisfreier Städte oder Kreise von einer Groß-

einsatzlage oder einer Katastrophe betroffen, so kann die gemeinsame Auf-

sichtsbehörde eine von diesen Körperschaften mit der Leitung der Abwehr-

maßnahmen beauftragen. Die Aufsichtsbehörden können im Übrigen die Lei-

tung der Abwehrmaßnahmen an sich ziehen, wenn der Erfolg der Abwehr-

maßnahmen ansonsten nicht sichergestellt erscheint. Auch dann wirken die 

bisher Zuständigen bei den Abwehrmaßnahmen mit. 

Aufsichtsbehörde 
kann Leitung der 
Abwehrmaßnah-
men übertragen  
oder die 
Leitung der Ab-
wehrmaßnahmen 
an sich ziehen 
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2 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung 

und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungs-

gesetz NRW – RettG NRW) 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Notfallrettung, den Krankentransport und die 

Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhn-

lichen Schadensereignissen im Sinne des § 2. 

 

(2) Das Gesetz gilt nicht für  

1. die Sanitätsdienste der Bundeswehr, der Polizei, der Bundespolizei und 

des Katastrophenschutzes; 

2. Beförderungen zur Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder 

Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen auf Anforderung 

der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde; 

3. Beförderungen mit Fahrzeugen des Krankenhauses innerhalb des Kran-

kenhausbereichs; 

4. Beförderungen von kranken Personen, die keiner fachgerechten Hilfe 

oder Betreuung bedürfen, mit anderen als den in § 3 Abs. 1 und 3 ge-

nannten Fahrzeugen (Krankenfahrten) und 

5. Beförderungen, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen begonnen ha-

ben; dies gilt nicht für Anschlussbeförderungen, die innerhalb von Nord-

rhein-Westfalen beginnen. 

§ 2 Rettungsdienst 
Notfallrettung und Krankentransport 

(1) Der Rettungsdienst umfasst 

1. die Notfallrettung,  

2. den Krankentransport, 

3. die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei au-

ßergewöhnlichen Schadensereignissen unter Berücksichtigung der im 

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-

schutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) enthaltenen Rege-

lungen. 

Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den Feuerwehren, den aner-

kannten Hilfsorganisationen, den Katastrophenschutzbehörden, den Kranken-

häusern und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen und wird von 

ihnen unterstützt. 

 

(2) Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpati-

enten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Trans-

portfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähig-

keit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder 

Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu 
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derungen beim 
MANV 

Rettungsdienst 
umfasst die  
Notfallrettung  
und den  
Krankentransport 

Notfallrettung 



IdF NRW © 2017 Lernunterlage »Rechtsgrundlagen für Verbandsführer« 22.06.2017 

LU B3-100 Seite 24 / 39 

befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatien-

tinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrich-

tungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infol-

ge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr 

befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten 

sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. 

 

(3) Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sons-

tigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter Absatz 2 fallen, fachgerechte 

Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit 

Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. 

 

(4) Notfallpatientinnen und Notfallpatienten haben Vorrang. 

 

(5) Der Rettungsdienst kann Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbe-

standteilen, Organe und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur Verbesse-

rung des Zustandes lebensbedrohlich Verletzter oder Erkrankter dienen sol-

len. 

§ 3 Rettungsmittel 
(1) Krankenkraftwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den 

Krankentransport besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als 

Krankenkraftwagen anerkannt sind (Notarztwagen, Rettungswagen, Kranken-

transportwagen). 

 

(2) Notarzt-Einsatzfahrzeuge sind Personenkraftwagen zur Beförderung der 

Notärztinnen und Notärzte. Sie dienen der Notfallrettung. Notarzt-

Einsatzfahrzeuge können mit Krankenkraftwagen eine organisatorische Ein-

heit bilden, wenn die Notärztin beziehungsweise der Notarzt in Krankenkraft-

wagen tätig ist und das Notarztfahrzeug den Krankenkraftwagen begleitet. 

 

(3) Ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst werden für die Notfall-

rettung und den Krankentransport Luftfahrzeuge (Rettungshubschrauber, an-

dere geeignete Luftfahrzeuge) eingesetzt. 

 

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fahrzeuge müssen in ihrer Aus-

stattung, Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von 

Medizin, Technik und Hygiene entsprechen. Krankenkraftwagen können auch 

für intensivmedizinische Transporte, für die Beförderung von Neugeborenen, 

schwergewichtigen oder hochkontagiösen Patientinnen und Patienten sowie 

für Zwecke des § 2 Absatz 5 ausgestattet sein und bedürfen in diesem Fall 

einer diesem Zweck entsprechenden Ausstattung und Besetzung. Zur wirt-

schaftlichen Durchführung dieser Transporte sollen Trägergemeinschaften 

unter Berücksichtigung bereits genehmigter oder in den Rettungsdienst ein-

gebundener Spezialfahrzeuge gebildet werden. Bei der Bedarfsplanung sind 

die Standorte der Luftfahrzeuge - insbesondere der genehmigten Intensiv-

transporthubschrauber - entsprechend zu berücksichtigen. Dabei übernimmt 

Krankentransport 
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in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Spezialfahrzeug stationiert ist, 

die Trägerschaft für alle an der Trägergemeinschaft Beteiligten. Bei Einsatz 

von Spezialfahrzeugen darf anlassbezogen ein Transport von Patientinnen 

und Patienten auch über die kommunalen Gebietsgrenzen hinaus erfolgen. 

Die Leitstellen haben sich dabei abzustimmen. 

§ 4 Besetzung von Rettungsmitteln 
(1) Die in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzten Personen 

müssen für diese Aufgaben gesundheitlich und fachlich geeignet sein. 

 

(2) Die gesundheitliche und körperliche Eignung ist aufgrund einer ärztlichen 

Untersuchung durch ein ärztliches Zeugnis vor Aufnahme der Tätigkeit nach-

zuweisen. Die ärztliche Untersuchung ist alle drei Jahre zu wiederholen. 

 

(3) Für den Krankentransport ist mindestens eine Rettungssanitäterin oder ein 

Rettungssanitäter und für die Notfallrettung mindestens eine Rettungsassis-

tentin oder ein Rettungsassistent beziehungsweise eine Notfallsanitäterin oder 

ein Notfallsanitäter zur Betreuung und Versorgung der Patientinnen und Pati-

enten einzusetzen. In der Notfallrettung eingesetzte Ärztinnen und Ärzte müs-

sen über den Fachkundenachweis Rettungsdienst einer Ärztekammer oder 

eine von den Ärztekammern Nordrhein oder Westfalen-Lippe als vergleichbar 

anerkannte Qualifikation verfügen (Notärztin oder Notarzt). Sie können dem 

nichtärztlichen Personal in medizinischen Fragen Weisungen erteilen. 

 

(4) Krankenkraftwagen sind im Einsatz mit mindestens zwei fachlich geeigne-

ten Personen zu besetzen. Als Fahrer oder Fahrerin fachlich geeignet ist 

1. für den Krankentransport, wer als Rettungshelfer oder Rettungshelferin 

ausgebildet worden ist, 

2. für die Notfallrettung, wer 

a) als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin ausgebildet worden ist 

oder 

b) an einem Lehrgang nach § 4 RettAssG teilgenommen und die staatli-

che Prüfung bestanden hat, 

3. für die Führung eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges, wer die Berufsbe-

zeichnung Rettungsassistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise 

Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter führen darf. 

 

(5) Für Unternehmen, die Notfallrettung oder Krankentransport im Rahmen 

der betrieblichen Ersten Hilfe betreiben, können in der Genehmigung nach 

§ 17 Ausnahmen von den Absätzen 3 und 4 zugelassen werden. 

 

(6) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 

hinsichtlich der Rettungssanitäterinnen/Rettungssanitäter und Rettungshelfe-

rinnen/Rettungshelfer Näheres über die Zulassung, zur Dauer, über die Inhal-

te und den Abschluss der theoretischen und praktischen Ausbildung sowie zur 

Prüfung und zur Führung der Bezeichnungen Rettungssanitäte-
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rin/Rettungssanitäter, Rettungshelferin/Rettungshelfer durch Rechtsverord-

nung zu regeln. 

 

(7) Mit Ablauf des 31. Dezember 2026 wird die Funktion der Rettungsassisten-

tin oder des Rettungsassistenten durch die Notfallsanitäterin oder den Not-

fallsanitäter ersetzt. 

§ 6 Aufgabe des Rettungsdienstes, Träger 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungsdienstes 

verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevöl-

kerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Ver-

sorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen. Beide 

Aufgabenbereiche bilden eine medizinisch-organisatorische Einheit der Ge-

sundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr. 

 

(2) Neben den Kreisen und kreisfreien Städten sind die Großen kreisangehö-

rigen Städte Träger von Rettungswachen. Mittlere kreisangehörige Städte sind 

Träger von Rettungswachen, soweit sie aufgrund des Bedarfsplanes Aufga-

ben nach § 9 Abs. 1 wahrnehmen. Die Großen und Mittleren kreisangehörigen 

Städte sind insoweit neben den Kreisen und kreisfreien Städten Träger ret-

tungsdienstlicher Aufgaben. 

 

(3) Die Kreise und Gemeinden nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz als 

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. 

 

(4) Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils gelten-

den Fassung bleibt unberührt. Bei der Aufstellung und Fortschreibung des 

Bedarfsplans prüfen die Kreise und kreisfreien Städte die Möglichkeiten einer 

länderübergreifenden Zusammenarbeit, soweit sie an ausländische Staaten 

angrenzen und mit diesen Abkommen bestehen. 

§ 7 Einrichtungen des Rettungsdienstes 
(1) Der Träger des Rettungsdienstes errichtet und unterhält eine Leitstelle, die 

mit der Leitstelle für den Feuerschutz nach § 28 Absatz 1 des Gesetzes über 

den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 

17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in der jeweils geltenden Fassung 

zusammenzufassen ist (einheitliche Leitstelle). Er sorgt für die im Bedarfsplan 

nach § 12 festgelegte Zahl von Rettungswachen. Mehrere Träger des Ret-

tungsdienstes können gemeinsam eine Leitstelle betreiben. 

 

(1a) Der Träger des Rettungsdienstes kann vorsehen, dass die Lenkung aller 

Einsätze der Notfallrettung nach dem 2. oder 3. Abschnitt über die einheitliche 

Leitstelle nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt. Die Durchführung regelt der Träger des 

Rettungsdienstes. Unternehmen nach dem 3. Abschnitt können nur einbezo-

Notfallsanitäter 
ersetzt künftig Ret-
tungsassistenten 
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gen werden, soweit ein hierauf gerichtetes Einverständnis des Unternehmens 

vorliegt. 

 

(2) Die Luftrettung durch Luftfahrzeuge ergänzt nach Maßgabe des § 10 den 

bodengebundenen Rettungsdienst. 

 

(3) Der Rettungsdienst ist in medizinischen Belangen und Angelegenheiten 

des Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zu 

leiten und zu überwachen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 

durch eine Ärztliche Leitung Rettungsdienst erfolgt durch den Träger des Ret-

tungsdienstes. 

 

(4) Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker 

bestellt der Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte oder -ärztinnen 

und regelt deren Einsatz. Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den 

Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Im Ein-

satz können Leitende Notärzte oder -ärztinnen den mitwirkenden Ärzten und 

Ärztinnen in medizinisch-organisatorischen Fragen Weisungen erteilen. Der 

Träger des Rettungsdienstes kann ergänzend in ausreichendem Umfang Or-

ganisatorische Leitungen Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. 

Dabei ist auch die Regelung des § 2 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten. 

 

§ 8 Leitstelle – Nachweis über freie Behandlungskapazitäten 
(1) Die Leitstelle lenkt die Einsätze des Rettungsdienstes. Sie muss ständig 

besetzt und erreichbar sein. Sie arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, 

den Feuerwehren sowie den Einrichtungen der ärztlichen Selbstverwaltungs-

körperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen. Mit der Lenkung 

rettungsdienstlicher Einsätze beauftragte Personen müssen eine geeignete 

Qualifikation haben; das Nähere regelt das für das Gesundheitswesen zu-

ständige Ministerium nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbän-

den durch Erlass. 

 

(2) Die Leitstellen sind auf Anforderung zur nachbarlichen Hilfe durch die 

ihnen zugeordneten Einrichtungen des Rettungsdienstes verpflichtet, sofern 

dadurch die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben nicht wesentlich beein-

trächtigt wird. 

 

(3) Die Leitstelle hat einen Nachweis über freie Behandlungskapazitäten zu 

führen. Der Träger des Rettungsdienstes vereinbart mit den Krankenhäusern 

Form, Inhalt und Verfahren der dafür notwendigen Meldungen. 

§ 9 Rettungswachen 
(1) Die Rettungswachen halten die nach dem Bedarfsplan notwendigen Ret-

tungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze 

durch. Auf Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze 

außerhalb ihres Bereiches durchzuführen. 
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(2) Bei dem Neu-, Um- oder Erweiterungsbau von Krankenhäusern haben die 

Träger des Rettungsdienstes darauf hinzuwirken, dass die Belange des Ret-

tungsdienstes berücksichtigt werden. 

§ 10 Luftrettung 
(1) Für die Luftrettung werden Luftfahrzeuge nach § 3 Abs. 3 mit regionalem 

Einsatzbereich vorgehalten. Das für das Gesundheitswesen zuständige Minis-

terium bestimmt im Einvernehmen mit dem für Innere Angelegenheiten zu-

ständigen Ministerium die Organisation der Luftrettung. Es legt nach Anhörung 

der kommunalen Spitzenverbände und der Landesverbände der Krankenkas-

sen, der Verbände der Ersatzkassen und des Landesausschusses des Ver-

bandes der privaten Krankenversicherungen (Verbände der Krankenkassen) 

sowie des Landesverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften den 

Standort der Luftfahrzeuge und deren regelmäßigen Einsatzbereich fest. 

 

(2) Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich eines 

Luftfahrzeuges bilden eine Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des 

Luftfahrzeugs durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über 

kommunale Gemeinschaftsarbeit als Pflichtregelung. Dabei übernimmt einer 

der Träger, in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Luftfahrzeug statio-

niert ist, die Aufgabe der Luftrettung in seine Zuständigkeit (Kernträger). Die 

Einsätze der Luftfahrzeuge werden von der Leitstelle des Kernträgers geleitet. 

§ 11 Zusammenarbeit mit Krankenhäusern 
(1) Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatien-

tinnen und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im 

Einvernehmen mit den Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest. 

 

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Kran-

kenhäuser 

1. eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungs-

dienstpersonals durchführen, 

2. Ärzte und Ärztinnen für die Notfallrettung zur Verfügung stellen und 

3. für Ereignisse nach § 7 Absatz 4 notwendige Maßnahmen vorsehen. 

§ 12 Bedarfspläne 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen Bedarfspläne auf. In den Bedarfs-

plänen sind insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere 

Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen 

und Notarzt-Einsatzfahrzeuge sowie die Maßnahmen und Planungen für Vor-

kehrungen bei Schadensereignissen mit einer größeren Anzahl Verletzter o-

der Kranker festzulegen. Bei der Ermittlung der Zahl der von den Trägern des 

Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahrzeuge können auch Fahrzeuge von 

Unternehmen mit einer Genehmigung nach § 17 rechnerisch berücksichtigt 

werden. Das Nähere zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit 

Luftrettung 
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Leistungen des Rettungsdienstes kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit 

den Unternehmen geregelt werden. Die Vorschriften des 3. Abschnitts bleiben 

unberührt. 

 

(2) Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den vollständigen Anlagen den Trä-

gern der Rettungswachen, den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonsti-

gen Anbietern von rettungsdienstlichen Leistungen, den Verbänden der Kran-

kenkassen und dem Landesverband (West) der Deutschen Gesetzlichen Un-

fallversicherung und der örtlichen Gesundheitskonferenz zur Stellungnahme 

zuzuleiten. Dabei sind diese aufzufordern, zu allen Inhalten des Entwurfs 

schriftlich Stellung zu nehmen und Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 

einzureichen. 

 

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte werten die Stellungnahmen aus. Mit den 

kreisangehörigen Gemeinden, die Träger von Rettungswachen sind, ist Ein-

vernehmen zu erzielen. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirks-

regierung die notwendigen Festlegungen. 

 

(4) Soll den Vorschlägen der Verbände der Krankenkassen und dem Landes-

verband (West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht gefolgt 

werden, ist mit diesen eine Erörterung vorzunehmen. Hinsichtlich der kosten-

bildenden Qualitätsmerkmale des Bedarfsplanes ist Einvernehmen anzustre-

ben. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die not-

wendigen Festlegungen. 

 

(5) Der Bedarfsplan ist kontinuierlich unter Beteiligung der Verbände nach 

Absatz 4 zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu ändern. 

Zur Änderung eines Bedarfsplanes können die Verbände der Krankenkassen 

auffordern, soweit sich in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren An-

haltspunkte für eine Veränderung der Bedarfssituation ergeben haben. Zu 

diesem Zweck stellen die Träger des Rettungsdienstes den Verbänden der 

Krankenkassen jährlich Betriebsabrechnungsbögen (BAB) sowie Einsatzzah-

len des Beurteilungszeitraumes zur Verfügung. 

 

(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absätzen 3 und 4 sind den Bezirks-

regierungen detaillierte Unterlagen vorzulegen. 

§ 13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer Leis-

tungserbringer 
(1) Der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben kann die Durchführung des Ret-

tungsdienstes unter Beachtung der Absätze 2 bis 5 auf anerkannte Hilfsorga-

nisationen und andere Leistungserbringer durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 

übertragen. 

 

(2) Die Verbände der Krankenkassen sind bei der Ermittlung des Bedarfs zu 

beteiligen; ihnen sind die entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen. Soweit ihren Vorschlägen nicht gefolgt wird, ist dies zu begründen. 
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Im Verfahren und bei der Auswahlentscheidung sind insbesondere § 12 sowie 

die Mitwirkung bei der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder 

Kranker nach Maßgabe der § 2 Absatz 1 Nummer 3 und § 7 Absatz 4 Satz 1 

und 2 zu berücksichtigen. Bei den auf den gesetzlichen Unfallversicherungs-

bestimmungen beruhenden Betriebs- und Werkrettungsdiensten ist deren Be-

triebszugehörigkeit entsprechend zu berücksichtigen. Die bisherige Mitwirkung 

im Rettungsdienst kann in die Auswahl einbezogen werden. 

 

(3) Verträge nach Absatz 1 bedürfen der Schriftform. Ihre Laufzeit ist auf die 

Dauer von höchstens fünf Jahren, im Falle der Übertragung der Durchführung 

von Leistungen der Luftrettung auf höchstens zehn Jahre zu begrenzen. Der 

Träger rettungsdienstlicher Aufgaben hat sich zuvor zu vergewissern, dass  

1. die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind, 

2. keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Leis-

tungserbringers oder der zur Führung der Geschäfte bestellten Perso-

nen begründen und 

3. der Leistungserbringer oder die zur Führung der Geschäfte bestellte 

Person fachlich geeignet ist. 

 

(4) Durch den Vertrag ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 

Leistungen des Rettungsdienstes sicherzustellen. Er hat insbesondere Best-

immungen zu enthalten, die 

1. die Höhe der Vergütung regeln, 

2. die dem Leistungserbringer obliegende Betriebs- und Beförderungs-

pflicht einschließlich der Betriebszeiten näher bestimmen, 

3. die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben, 

4. die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten betreffen, 

5. ordnungsgemäße hygienische Verhältnisse einschließlich einer sachge-

rechten Desinfektion und Dekontamination im Betrieb sicherstellen und 

6. die erforderliche Ausstattung und die jederzeitige Einsatzbereitschaft der 

Einrichtungen gewährleisten. 

 

(5) In den Vertrag können über Absatz 4 hinaus insbesondere Regelungen 

aufgenommen werden, die 

1. den Leistungserbringer verpflichten, die Beförderungsaufträge und deren 

Abwicklung zu erfassen und die Aufzeichnung auf bestimmte Zeit aufzu-

bewahren, 

2. die Zusammenarbeit aller im Rettungsdienst Mitwirkenden gewährleisten 

und 

3. eine Vertragsstrafe bei der Missachtung von Qualitätsvereinbarungen 

vorsehen. 

§ 16 Aufsicht und Weisungsrecht  
(1) Die Sonderaufsicht führen die für die allgemeine Aufsicht zuständigen Be-

hörden. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für das Gesundheitswesen zustän-

dige Ministerium. 

 

Sonderaufsicht 
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(2) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Wahrnehmung der 

den rettungsdienstlichen Aufgabenträgern nach diesem Gesetz obliegenden 

Aufgaben unterrichten und den Leistungsstand des Rettungsdienstes überprü-

fen. Besondere Vorkommnisse sind den Aufsichtsbehörden unverzüglich mit-

zuteilen. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige 

Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufga-

ben dürfen. 

1. die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine und besondere Weisungen er-

teilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern. 

Hierzu gehören insbesondere Weisungen über Zahl, Standort, Bau, Be-

trieb und personelle Besetzung von Rettungswachen sowie Eintreffzei-

ten am Notfallort, über die sächliche und technische Ausstattung der 

Leitstellen, über die Farbgebung der Krankenkraftwagen und der Not-

arzt-Einsatzfahrzeuge, die einheitliche Dokumentation des Einsatzge-

schehens, die einheitliche Kennzahlen-Berichterstattung und die ein-

heitliche Kosten- und Gebührendarstellung im Rettungsdienst, 

2. die Aufsichtsbehörden allgemeine und besondere Weisungen für Un-

glücksfälle, die wegen der größeren Anzahl von Notfallpatientinnen und 

Notfallpatienten die Leistungskraft eines einzelnen Trägers übersteigen, 

erteilen. 

 

(4) Weisungen zur Erledigung bestimmter rettungsdienstlicher Einsatzaufga-

ben (§ 6) bei einer größeren Anzahl Verletzter und Kranker führt die Haupt-

verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte als staatliche Verwal-

tungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt. 

 

(5) Die unteren Aufsichtsbehörden können allgemeine und besondere Wei-

sungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben innerhalb 

des Geltungsbereichs eines Bedarfsplans zu sichern. 
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3 Zivilschutz- und Katastrophenschutzhilfegesetz - ZSKG 

§ 1 Aufgaben des Zivilschutzes 
(1) Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die 

Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidi-

gungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie 

das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu besei-

tigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der 

Bevölkerung. 

 

(2) Zum Zivilschutz gehören insbesondere  

1. der Selbstschutz, 

2. die Warnung der Bevölkerung, 

3. der Schutzbau, 

4. die Aufenthaltsregelung, 

5. der Katastrophenschutz nach Maßgabe des § 11, 

6. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, 

7. Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut. 

§ 2 Auftragsverwaltung 
(1) Soweit die Ausführung dieses Gesetzes den Ländern einschließlich der 

Gemeinden und Gemeindeverbände obliegt, handeln sie im Auftrage des 

Bundes. Wenn nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Zuständigkeit der 

Behörden und das Verwaltungsverfahren nach den für den Katastrophen-

schutz geltenden Vorschriften der Länder. 

 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu 

bestimmen, dass mehrere Gemeinden, kommunale Zusammenschlüsse oder 

Gemeindeverbände alle oder einzelne Aufgaben des Zivilschutzes gemein-

sam wahrnehmen und wer für die Leitung zuständig ist. Die Landesregierun-

gen können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen. 

 

(3) (weggefallen) 

§ 3 Völkerrechtliche Stellung 
(1) Einheiten, Einrichtungen und Anlagen, die für den Zivilschutz eingesetzt 

werden, haben den Voraussetzungen des Artikels 63 des IV. Genfer Abkom-

mens vom 12. August 1949 zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 

(BGBl. 1954 II S. 781) und des Artikels 61 des Zusatzprotokolls zu den Genfer 

Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler 

bewaffneter Konflikte (Protokoll I) (BGBl. 1990 II S. 1550) zu entsprechen. 
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(2) Die Stellung des Deutschen Roten Kreuzes als anerkannte nationale Ge-

sellschaft vom Roten Kreuz sowie die der anderen freiwilligen Hilfsgesell-

schaften und ihres Personals nach dem humanitären Völkerrecht bleiben un-

berührt. 

§ 6 Warnung der Bevölkerung 
(1) Der Bund erfasst die besonderen Gefahren, die der Bevölkerung in einem 

Verteidigungsfall drohen. 

 

(2) Die für die Warnung bei Katastrophen zuständigen Behörden der Länder 

warnen im Auftrage des Bundes auch vor den besonderen Gefahren, die der 

Bevölkerung in einem Verteidigungsfall drohen. Soweit die für den Katastro-

phenschutz erforderlichen Warnmittel für Zwecke des Zivilschutzes nicht aus-

reichen, ergänzt der Bund das Instrumentarium. 

 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Ausführung dieses Gesetzes 

das Verfahren für die Warnung der Bevölkerung in einem Verteidigungsfall, 

insbesondere den Informationsaustausch zwischen Bund und Ländern sowie 

die Gefahrendurchsage einschließlich der Anordnung von Verhaltensmaßre-

geln durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates näher zu re-

geln. 

§ 11 Einbeziehung des Katastrophenschutzes  
(1) Die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und 

Einrichtungen nehmen auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor 

den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen, 

wahr. Sie werden zu diesem Zwecke ergänzend ausgestattet und ausgebildet. 

Das Bundesministerium des Innern legt Art und Umfang der Ergänzung im 

Benehmen mit der zuständigen obersten Landesbehörde fest. 

 

(2) Die Einheiten und Einrichtungen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

verstärken im Verteidigungsfall den Katastrophenschutz bei der Wahrneh-

mung der Aufgaben nach Absatz 1. 

§ 12 Grundsatz der Katastrophenhilfe 
Die Vorhaltungen und Einrichtungen des Bundes für den Zivilschutz stehen 

den Ländern auch für ihre Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes zur 

Verfügung. 

 

§ 13 Ausstattung 
(1) Der Bund ergänzt die Ausstattung des Katastrophenschutzes in den Auf-

gabenbereichen Brandschutz, ABC-Schutz, Sanitätswesen und Betreuung. 

 

(2) Die ergänzende Ausstattung wird vom Bund zur Verfügung gestellt. Die 

Länder teilen die Ausstattung auf die für den Katastrophenschutz zuständigen 
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Behörden auf. Diese können die Ausstattung an den Träger der Einheiten und 

Einrichtungen weitergeben. 

 

(3) Die vom Bund den Ländern für den Zivilschutz zur Verfügung gestellte er-

gänzende Ausstattung steht den Ländern zusätzlich für Aufgaben im Bereich 

des Katastrophenschutzes zur Verfügung. 

 

(4) Helferinnen und Helfer in Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-

schutzes, die für eine Verwendung in den in Absatz 1 genannten Aufgabenbe-

reichen vorgesehen sind, erhalten bei ihrer Ausbildung eine ergänzende Zivil-

schutzausbildung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 11. 

§ 15 Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde 
Die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde leitet und koordiniert alle 

Hilfsmaßnahmen in ihrem Bereich. Sie beaufsichtigt die Einheiten und Einrich-

tungen des Katastrophenschutzes bei der Durchführung der Aufgaben nach 

diesem Gesetz. Sie kann den Trägern der Einheiten in ihrem Bereich Weisun-

gen zur Durchführung von Veranstaltungen zur ergänzenden Aus- und Fort-

bildung sowie zur Unterbringung und Pflege der ergänzenden Ausstattung 

erteilen. Bei Einsätzen und angeordneten Übungen nach diesem Gesetz un-

terstehen ihr auch die Einheiten und Einrichtungen der Bundesanstalt Techni-

sches Hilfswerk, die nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 des THW-Gesetzes in der 

jeweils geltenden Fassung beauftragt und ermächtigt ist, technische Hilfe im 

Zivilschutz zu leisten. 

§ 16 Koordinierungsmaßnahmen; Ressourcenmanagement 
(1) Die Einrichtungen und Vorhaltungen des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe, insbesondere im Bereich Lageerfassung und -

bewertung sowie Nachweis und Vermittlung von Engpassressourcen, können 

auch im Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 35 Abs. 1 des Grundgesetzes zur 

Unterstützung eines Landes verwendet werden. 

 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 umfasst auch die Koordinierung von 

Hilfsmaßnahmen durch den Bund, wenn das betroffene Land oder die be-

troffenen Länder darum ersuchen. Die Festlegung, welche Maßnahmen vom 

Bund koordiniert werden, trifft der Bund im Einvernehmen mit dem betroffenen 

Land oder den betroffenen Ländern. 

 

(3) Die Zuständigkeit der Länder für das operative Krisenmanagement bleibt 

unberührt. 

 

(4) Der Bund hält Koordinierungsinstrumente vor. Der Aufruf bundeseigener 

Krisenmanagementstrukturen für die Erfüllung seiner eigenen Aufgaben bleibt 

unberührt. 
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§ 22 Erweiterung der Einsatzbereitschaft 
(1) Nach Freigabe durch die Bundesregierung können die nach Landesrecht 

zuständigen Behörden anordnen, dass  

1. Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung ihre Leistungsfähigkeit 

auf die Anforderungen im Verteidigungsfall umzustellen, zu erweitern 

und ihre Einsatzbereitschaft herzustellen haben, 

2. den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden die Rettungsleit-

stellen ihres Bereiches unterstellt werden und dass diese die ihnen zu-

geordneten Dienste in ständiger Einsatzbereitschaft zu halten und unter 

ärztlicher Leitung die Belegung von stationären Einrichtungen zu regeln 

haben, 

3. jede der stationären Behandlung dienende Einrichtung der zuständigen 

Rettungsleitstelle anzuschließen ist. 

 

(2) Zur Sicherstellung von Arbeitsleistungen in Einrichtungen der gesundheitli-

chen Versorgung wird die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung zu bestimmen, dass sich Wehrpflichtige und Frauen, die nach § 2 Nr. 2 

und 3 des Arbeitssicherstellungsgesetzes in ein Arbeitsverhältnis verpflichtet 

werden können, bei der zuständigen Agentur für Arbeit zu melden haben, so-

weit sie als Angehörige der Heil- und Heilhilfsberufe im Zeitpunkt des Eintritts 

der Meldepflicht seit weniger als zehn Jahren nicht in ihrem Beruf tätig sind. 

Die Rechtsverordnung regelt insbesondere den Beginn der Meldepflicht, die 

meldepflichtigen Berufsgruppen und die für die Verpflichtung erforderlichen 

meldepflichtigen Angaben sowie den Schutz von personenbezogenen Infor-

mationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Zweckbindung. 

 

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 darf nur erlassen werden, wenn und 

soweit der Bedarf an Arbeitskräften nicht mehr auf freiwilliger Grundlage ge-

deckt werden kann. Sie ist aufzuheben, wenn Bundestag und Bundesrat es 

verlangen. Satz 2 gilt entsprechend für die Anordnungen nach Absatz 1. 
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4 Grundgesetz GG 

Art 5 Pressefreiheit  
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 

und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert 

zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 

Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.   

 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 

Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in 

dem Recht der persönlichen Ehre. 

 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 

Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

Pressefreiheit und 
die Freiheit der 
Berichterstattung 
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5 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-

pressegesetz NRW) 

§ 3 Öffentliche Aufgabe der Presse 
Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe insbesondere dadurch, dass sie 

Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt, Kritik übt oder auf ande-

re Weise an der Meinungsbildung mitwirkt. 

§ 4 Informationsrecht der Presse 
(1) Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse die der Erfüllung 

ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Ein Anspruch auf Auskunft besteht nicht, soweit 

1. durch sie die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens 

vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte oder 

2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder 

3. ein überwiegendes öffentliches oder ein schutzwürdiges privates Inte-

resse verletzt würde oder 

4. deren Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 

 

(3) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Presse 

überhaupt, an diejenige einer bestimmten Richtung oder an ein bestimmtes 

periodisches Druckwerk verbieten, sind unzulässig. 

 

(4) Der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift kann von den Behörden verlan-

gen, dass ihm deren amtliche Bekanntmachungen nicht später als seinen Mit-

bewerbern zur Verwendung zugeleitet werden. 

Presse erfüllt eine 
öffentliche Aufga-
be 

Behörden müssen 
Auskünfte erteilen 
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6 Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz – LBG NRW) 

§ 43 Unterrichtung der Öffentlichkeit 
Die Leitung der Behörde entscheidet, wer Auskünfte an die Öffentlichkeit er-

teilt. 
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